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Anhang B: Zulassung zur Orgelbenützung

ZULASSUNG ZUR ORGELBENÜTZUNG

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wohnort 

wird zur Benützung der

Orgel 

zugelassen 

Die Orgelspielerin/der Orgelspieler verpflichtet sich zu einem fachgerechten und sorgfältigen Umgang mit 
dem Instrument und hat zur Kenntnis genommen, dass für den Abschluss einer Benützungsvereinbarung 
der Nachweis über eine bestehende Privathaftpflichtversicherung notwendig ist. 

Eine dem Ausbildungsstand der Orgelspielerin/des Orgelspielers entsprechende Instruktion vor Ort an der 
Orgel hat stattgefunden. 

Das geltende Orgelreglement ist ihr/ihm ausgehändigt worden. Im Falle von Zuwiderhandlungen kann diese 
Zulassung ohne Entschädigungsfolge entzogen werden. 

Die Zulassung ist persönlich und nicht übertragbar. 

Aufgrund dieser Zulassung können nach Bedarf und im Rahmen der terminlichen Möglichkeiten mit der zu-
ständigen Hauskommission temporäre Benützungsvereinbarungen für die genannte Orgel abgeschlossen 
werden. 

Ort

Datum

 Unterschrift: 

 Die Hauptorganistin/der Hauptorganist 

 

 

 

 Name:  

 

  

Das unterzeichnete Original geht an die Orgelspielerin / den Orgelspieler. 

Kopien gehen an die an Hauptorganistin/den Hauptorganisten und die Sigristin/den Sigristen. 


